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den, indem Russland ebenfalls der Integrität und der offenen Thür Chinas hul
dige; Lamsdorf fügte jedoch bei, dass der Vertrag wohl gegen jemand gemacht 
sei und dieser Jemand sei wahrscheinlich Russland. Die Grossmächte und insbe
sondere England waren somit nicht sehr überrascht mit der gestern Abend 
Ihnen amtlich mitgeteilten russisch-französischen Erklärung.

Vorläufig wird dieselbe als ziemlich platonisch angesehen, immerhin bedeutet 
dieselbe nach meinem Darfürhalten einen neuen Strick, mit welchem Russland 
Frankreich einwickelt. Es galt ziemlich allgemein, dass die russisch-franzö
sischen Verabredungen nur auf gewisse europäische Eventualitäten Bezug hat
ten, die gestrige Declaration zieht Frankreich in die asiatisch-russischen Gewäs
ser und kann unter gewissen Umständen Frankreich viel weiter in den russischen 
Dienst in Asien bringen als es wahrscheinlich im gegebenen Momente als 
wünschbar hier erscheinen wird. Die Gegenleistung Russlands ist aus der Decla
ration nicht zu ersehen und ebensowenig aus dem gestern von Herrn Delcassé 
im Senat gegebenen Commentar. Hätte Herr Delcassé russische Versprechun
gen punkto Afrika melden können, so hätte man diese Gegenleistung erraten 
können.

Man ist übrigens überall geneigt, diese Manifestation bis auf weiteres nicht 
tragisch aufzufassen wie man übrigens den englisch-japanischen Vertrag eben
falls nicht tragisch aufnahm, weil bei solchen Anlässen es immer auf den casus 
foederis, ankommt, d.h. auf die allgemeinen politischen Constellationen im 
Momente, wo diese vagen Vereinbarungen eine praktische Bedeutung erhalten 
sollen.
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1163. Zwischenfall Silvestrelli

Politisches Departement. Antrag vom 21. dies.

Am 19. dies hat der Bundesrat2 dem Journalisten Dr. Bovet das Betreten der 
Bundeshäuser während dreier Monate wegen seiner Korrespondenz in der 
«Revue» über den Zwischenfall mit dem italienischen Gesandten Herrn Silve
strelli untersagt. Diese Verfügung ist damit motiviert worden, dass Verhandlun
gen, welche zwischen dem Bundesrat und dem Vertreter einer fremden Regie
rung schweben, ihrer Natur nach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien —

1. Etaient absents: Brenner, Deucher.
2. Cf. E 1004 1/208, n° 1140.
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worüber Hr. Bovet nicht habe im Unklaren sein können — und dass daher letz
terer eine schwere Indiskretion begangen habe3.

Am 20. dies haben die «Basler-Nachrichten» auch ein Telegramm aus Bern, 
vom 19. dies, veröffentlicht, wo der betreffende Korrespondent (zum Verfasser 
dieses Telegramms hat sich Hr. L. Perrin bekannt) sich die Allüren eines offiziö
sen Berichterstatters gibt, die Darstellung Bovets zu berichtigen und zu ergän
zen sucht und sogar zu melden weiss, was in der ausserordentlichen Sitzung des 
Bundesrates vorgegangen ist: Eine Minderheit habe die Zurückweisung der ita
lienischen Note beantragt, die Mehrheit habe sich aber trotz des ungehörigen 
Tones der Note begnügt, in einem Schreiben die « Unbegründetheit der erhobe
nen Vorwürfe und deren Unzulässigkeit nahezulegen. »

Vom Bundesrat wird von einer weiteren Massregelung des Hrn. Perrin 
Umgang genommen, dagegen beschlossen, das Justiz- und Polizeidepartement 
sei beauftragt, eine Untersuchung gegen einen allfälligen fehlbaren Bundesbe
amten anzuordnen4.

Protokollauszug ans Justiz- und Polizeidepartement mit Beilagen zur Vollzie
hung und ans politische Departement zur Kenntnis.

3. Voici reproduit un télégramme envoyé chiffré à Carlin le 19 mars 1902: Die Lausanner Revue 
von gestern hat in einer Korrespondenz aus Bern den jüngst zwischen dem Bundesrate und 
dem italienischen Gesandten Herrn Silvestrelli stattgefundenen Notenwechsel zur Sprache ge
bracht. Die Darstellung entspricht dem thatsächlichen Hergang bis auf die Behauptung, dass 
der Bundesrat die Note zurückgewiesen habe (refusée), was nicht richtig ist.
Herr Bovet, Bundesstadtkorrespondent der Revue, hat sich zum Verfasser dieser Korrespon
denz bekannt, dagegen war der Name seines Gewährsmannes nicht von ihm zu erfahren.
Der Bundesrat hat in Anbetracht, dass diplomatische Verhandlungen, welche zwischen ihm 
und dem Vertreter einer fremden Regierung schweben, ihrer Natur nach nicht für die Öffent
lichkeit bestimmt sind — worüber Herr Bovet nicht im Unklaren sein konnte — und dass letz
terer demnach eine schwere Indiskretion begangen hat, beschlossen, dem Herrn Bovet wäh
rend drei M onaten, von heute an, das Betreten aller Bundeshäuser zu untersagen (E 2001 (A) 
627). Cf. aussi le rapport du Conseil fédéral du 15 avril 1902 sur le recours de G. Bovet (FF 
1902, II, pp. 7 2 3 -7 2 8 ).
4. Cette décision du Conseil fédéral diverge de la proposition du DPF en ces termes: /.../W ir fin
den, dass Herr Perrin ebenso für sein Telegramm bestraft zu werden verdient wie Herr Bovet 
für seine Korrespondenz und beantragen, es sei ihm auf 3 M onate das Betreten der Bundes
häuser zu untersagen (E 2001 (A) 627).
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